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  Endspurt
Damit die Transparenz-Initiative zustande kommt, brauchen wir bis im Oktober 120 000 Unterschriften. 
Noch fehlen 30 000, darum braucht es jetzt einen Effort von uns allen. Seiten 2 und 3

VORWAHLEN
Die SP Graubünden hat ihren Regierungsratskandidaten nicht am 
Parteitag erkoren, sondern in einer Vorwahl. Das hat noch keine 
andere Partei in der Schweiz gewagt. Seiten 14 und 15

ALTERSVORSORGE
Wer erhält ab wann 70 Franken mehr? Und wieso sagt die SP Ja zur 
Erhöhung des Frauenrentenalters? «links» beantwortet häufig  
gestellte Fragen zur Reform «Altersvorsorge 2020». Seiten 4 und 5



Wer? 
Mindestens ebenso wichtig und spannend 
wie die Information, wie viel Geld in eine be-
stimmte Kampagne gepumpt wird, ist eine 
andere Frage: Wer pumpt? Aus wessen Re-
servoir (oder wessen Stausee) stammen die 
flüssigen Millionen? In diesem Punkt hält 
man sich in der Schweiz traditionell sehr be-
deckt. Es kursieren übliche Verdächtige: Blo-
cher, ein anderer SVP-Millionär, eine Gross-
bank, die unvermeidbare Economie suisse 
und das ominöse Crowdfunding. Aktuell 
wird gemunkelt, dass Economiesuisse dem 
Freisinn gönnerhaft eine Million zugesteckt 
hat, damit die Partei damit gehörig gegen die 
Altersvorsorge 2020 vom Leder ziehen kann. 
Intern entscheidend befeuert haben diesen 
Anfall von Generosität die Grossbanken, die 
– wie jüngst die UBS – nicht davor zurück-
schrecken, mit Gefälligkeitsstudien hanebü-
chene Fake News zu verbreiten. Wer sich über 
eine Vorlage eine Meinung bilden will, muss
wissen, wem ein Ja oder ein Nein eine Stange 
Geld wert ist. Auch in diesem Punkt bringt
die Transparenz-Initiative endlich Licht ins
Dunkel. Oder um es anders zu sagen: Sag mir, 
wer die Kampagne finanziert, und ich sage
dir, wer von der Vorlage profitiert.

Warum? 
Und damit wären wir dann auch schon bei 
der mit Abstand spannendsten Frage: Wa-
rum? Warum investiert Saab in die Gripen-
Kampagne in der Schweiz? Wohl doch, weil 
der Konzern milliardenteure Flugzeuge ver-
kaufen will. Warum engagiert sich die UBS 
gegen die Altersvorsorge 2020? Wahrschein-
lich, weil sie die AHV aushungern und mit 
privaten Vorsorge-Vehikeln Profit machen 
will. Warum langen Konzerne willfährig in 
ihre Kriegskasse, wenn es darum geht, die 
USR III durchzuboxen? Die Antwort liegt auf 
der Hand. Zugegeben, diese dritte Frage be-
antwortet auch die Transparenz-Initiative 
nicht. Dieser Frage müssen wir als Bürgerin-
nen und Bürger selber nachgehen. Aber erst 
wenn wir wissen, wer wie viel in eine Kam-
pagne investiert, können wir uns überlegen, 
weshalb. Und daraus unsere Schlüsse ziehen. 
Die Transparenz-Initiative schafft die Vor-
aussetzungen dafür. 
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Wie viel?
Schätzungen gibt es immer. Meist basieren sie 
auf Vermutungen, der Hosensacktemperatur 
des Schätzenden und schrecklich unvollstän-
digen Berechnungen. Für Letztere wird – eben 
mangels Transparenz – auf sicht- und damit 
in Franken berechenbare Bezahl-Werbung 
abgestellt. Erfasst werden also vor allem Pla-
kataushänge und Inserate. Ganz viele andere 
Dinge – flächendeckende Hauswurfsendun-
gen mit Abstimmungszeitungen, Werbung 
auf Social Media, Online-Werbung auf Me-
dienportalen, fancy Giveaways, umtriebige 
Spin Doctors, hochdekorierte Kampagnenbe-
rater und breit angelegtes Lobbying – werden 
nicht erfasst. Ein Komitee, das eine Zeitung in 
alle Briefkästen der Schweiz verteilen lässt, 
muss für Produktion, Druck und Porto rund  
1 Million Franken in die Hand nehmen. Ein 
politischer Akteur, der in einem Abstim-
mungskampf alle Register zieht und sich nicht 
auf ein bestimmtes Kampagnenelement be-
schränkt, gibt so problemlos und rasch 5 oder 
mehr Millionen aus. Kurz: Die kolportierten 
Zahlen unterschätzen den tatsächlichen Auf-
wand massiv und gaukeln uns vor, dass eine 
Abstimmungskampagne eigentlich gar nicht 
so teuer sei. Abstimmungen kann man nicht 
kaufen – zum Glück. Auch mit massig Geld 
lässt sich nicht jede grottenschlechte Vorlage 
über die 50-Prozent-Marke lüpfen und eine 
tolle Kampagne, gepaart mit den schlagenden 
Argumenten, kann ein kleines Budget durch-
aus wettmachen. Das ändert aber nichts da-
ran, dass Geld die Wahrscheinlichkeit, eine 
Kampagne zu gewinnen, deutlich erhöht. 
Geld hilft.

Es ist etwas, das wir beim Unterschriftensammeln ab und zu hören:  
«Man weiss doch, wie viel Geld in Kampagnen gesteckt wird, das steht  
ja jeweils in den Zeitungen.» So einfach ist es leider nicht. Zudem geht  
es bei der Transparenz-Initiative nicht nur um das «Wie viel», 
sondern auch um das «Wer» und das «Warum».

TRANSPARENZ-INITIATIVE

Licht ins Dunkel!
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So geht das! 
Konstruktive Oppositionspolitik?! Die SP wur-
de belächelt, als sie diese Ansage machte. 
Schliesslich hatte sich die Rechte gerade 
eine absolute Mehrheit im Bundesrat und im 
Nationalrat gesichert. Das war Anfang 2016. 
Kurz darauf legten sie los, die Wahlsieger. 
Der bürgerliche Schulterschluss konnte 
seine Wirkung entfalten: Die Gelder für 
Entwicklungszusammenarbeit, für Bildung, 
für Sozial- und Gesundheitspolitik wurden 
zusammengestrichen. Auf der anderen Seite 
wurden die Budgets für Armee, Landwirt-
schaft und Strassen grosszügig erhöht. 
Bescheidene Forderungen wie ein zehntä-
giger Vaterschaftsurlaub, Massnahmen für 
mehr Lohngleichheit, mehr Transparenz für 
Mieterinnen und Mieter oder ein verstärkter 
Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmen-
de wurden weggewischt wie lästige Fliegen. 
Die SP tat derweil, was sie schon immer 
gut konnte: die Interessen der Bevölkerung 
verteidigen. Bei der Ausarbeitung der USR 
III im Parlament gelang uns das zwar nicht. 
Unsere Vorschläge für eine Gegenfinanzie-
rung der Reform, einen sozialen Ausgleich 
für die Bevölkerung oder die dringend 
nötige Korrektur der USR II wurden arrogant 
ignoriert. Die Bürgerlichen beschlossen im 
Alleingang gross zügige Milliardengeschenke 
an Grosskonzerne, welche der Mittelstand 
hätte zahlen müssen. Es blieb einzig der Weg 
über das Referendum. Nach einer unglaublich 
intensiven Kampagne schickte die SP, respek-
tive die Bevölkerung, im Februar die USR III 
wuchtig bachab. Tschak! So geht Opposition! 
Die SP tat weiter, was sie schon immer gut 
konnte: die Interessen der Bevölkerung ver-
teidigen. So setzten wir uns während über 
fünf Jahren für eine Energiestrategie ein, die 
auf Energieeffizienz, erneuerbaren Energien 
sowie dem Ausstieg aus der Atomenergie 
beruht. Diese Strategie wurde am 21. Mai mit 
einer deutlichen Mehrheit an der Urne be-
stätigt. Tschak! So geht konstruktive Politik!
Bei der Reform der Altersvorsorge 2020 hat 
die SP dafür gesorgt, dass die AHV-Renten 
seit 40 Jahren zum ersten Mal verbessert, 
die Finanzierung der Renten dank 2 Zusatz-
milliarden gesichert und Teilzeitarbeitende 
sowie ältere Arbeitslose besser versichert 
werden können. Wir werden kämpfen, damit 
am 24. September die Stimmbevölkerung 
auch hier Ja sagt. So geht konstruktive 
Politik. So geht konstruktive Oppositions
politik. Sie ist anstrengend, aber wichtig. 
Und lachen tut darob niemand mehr.

Flavia 
Wasserfallen, 
Co-General-
sekretärin der 
SP Schweiz

STAND
PUNKT

DARUM GEHT ES
Die Transparenz-Initiative verlangt, 
dass Parteien und Komitees ihre  
Finanzen transparent machen müs-
sen. Anonyme Grossspenden werden 
verboten. Parteien legen gegenüber 
der Bundeskanzlei ihre Rechnung 
und die Herkunft aller Spenden 
über 10 000 Franken offen. Auch 
Personen und Komitees, die in einer 
Kampagne mehr als 100 000 Franken 
einsetzen, sind verpflichtet, Gross-
spenden zu deklarieren. Die Zahlen 
werden vor der Wahl respektive der 
Abstimmung publik gemacht.

SAMMELSTAND
Wir haben Ende April 
2016 lanciert und bis 
jetzt 90 000 Unter-
schriften gesammelt. 
Im Oktober läuft die 
Sammelfrist ab. Um 
einreichen zu können, 
brauchen wir 120 000 
gesammelte Unter-
schriften. Wir müssen 
also jetzt nochmals 
Vollgas geben. 

Nur gut informiert können wir uns über poli-
tische Interessen der Geldgeber, finanzielle 
Verflechtungen und mögliche Abhängig-
keiten ein Bild machen. Transparenz schafft 
Vertrauen in die Politik. Darauf ist unser 
System angewiesen. Entscheiden muss auch 
mit der Transparenz-Initiative nach wie vor 
jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger 
selber.

TRANSPARENZ-INITIATIVE

Licht ins Dunkel!

Unterschreibe auf www.spschweiz.ch/transparenz und lade den Unterschriften-
bogen herunter, um in deinem Umfeld weitere Unterschriften zu sammeln. Und 
bitte schick die Unterschriften so schnell wie möglich zurück. Merci!

60 000

90 000

30 000

120 000

Stefan Krattiger, 
Kampagnenleiter SP Schweiz
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1. Was wird genau reformiert und warum?

Die AHV und die zweite Säule (Pensionskassen) werden in einem 
Gesamtpaket reformiert, um deren Finanzierung zu stärken. Da-
durch werden die Renten der jetzigen und der künftigen Rent-
nerinnen und Rentner gesichert. Der Grund für die Reform ist,
dass einerseits die AHV wegen der Pensionierung der Babyboom-
Generation unter Druck ist, anderseits die zweite Säule unter den 
tiefen Zinsen auf den Kapitalmärkten leidet. 

2. Wer erhält ab wann 70 Franken mehr AHV?

Alle Neurentnerinnen und -rentner, welche ab 2018 pensioniert
werden, erhalten den Zuschlag von 70 Franken pro Monat auf
ihre AHV-Rente. Der Zuschlag wird allerdings erst ab Januar 2019 
ausbezahlt. Die aktuellen Rentnerinnen und Rentner hingegen
erhalten den Zuschlag zwar nicht, sie sind im Gegenzug aber
auch nicht von der Senkung des Umwandlungssatzes betroffen.

Seit das Parlament in der Frühjahrssession den 
Reformvorschlag «Altersvorsorge 2020» verab-
schiedet hat, erreichen uns immer wieder Fragen zur 
Vorlage. Wir haben die häufigsten zusammen gestellt 
und beantworten sie hier.

Wer, wie, wo, was, wann, warum?

URABSTIMMUNG:  
DEUTLICHES JA DER SP-MITGLIEDER 
Die Mitglieder der SP Schweiz haben sich in der Urabstimmung 
mit überwältigender Mehrheit für das Reformprojekt «Alters-
vorsorge 2020» ausgesprochen. 11 061 Ja-Stimmen standen 
1153 Nein-Stimmen gegenüber, was einem Ja-Anteil von  
90,6 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung lag bei 39 Pro-
zent und lag damit um 7 Prozentpunkte höher als bei der letzten 
Urabstimmung 1995. Die SP erhält damit ein starkes Mandat  
für die Reform «Altersvorsorge 2020», über die am 24. Septem-
ber abgestimmt wird. Unser Bild zeigt das Abstimmungsbüro 
beim Aus zählen der eingegangenen Stimmzettel.
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7. Ab wann ist die Senkung des Umwand
lungssatzes wirksam und wen trifft sie?

Ab 2019 wird der Umwandlungssatz für den obligatorischen
Teil in der Pensionskasse schrittweise von 6,8 auf 6,0 Pro-
zent gesenkt, und zwar um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr. Das
heisst, ab 2022 gilt ein Umwandlungssatz von 6,0 Prozent. Im
überobligatorischen Teil weist ein grosser Teil der Pensions-
kassen bereits heute einen Umwandlungssatz von 6,0 Prozent
oder tiefer auf. Sie haben einen grossen Spielraum bei den
Leistungen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen. 
Alles in allem ist nur etwa ein Drittel der Versicherten tatsäch-
lich von der Absenkung des Umwandlungssatzes betroffen. 
Für sie ist eine solidarisch finanzierte Kompensation vorgese-
hen, damit ihr Rentenniveau auf dem heutigen Stand bleibt.

8. Was sind die Auswirkungen der Renten
reform auf die Ergänzungsleistungen (EL)?
Gibt es Leute, die ihren Anspruch darauf
wegen der 70 Franken verlieren?

Nein. Für die heutigen EL-Bezügerinnen und -Bezüger ändert
sich nichts, denn die Reform betrifft nur Neurentnerinnen und
Neurentner ab 2018. Für sie gilt: Die meisten Ergänzungsleistun-
gen werden an Personen ausbezahlt, die in einem Heim leben,
um die dadurch anfallenden Kosten zu decken. Solche Personen 
haben auch mit der Reform Anspruch auf EL. Es gibt eine sehr
kleine Gruppe von Personen, die nach heutigem Recht einen An-
spruch auf EL hätten, nach neuem jedoch nicht. Dennoch: Eine
höhere Rente ist die sicherere Altersvorsorge. Denn im Gegen-
satz zur Ergänzungsleistung, welche bedarfsabhängig ist, ist
die Rente ein garantiertes Recht. Hinzu kommt, dass die Ergän-
zungsleistungen momentan im Parlament unter grossem Druck
der Bürgerlichen stehen, was eine Stärkung der AHV umso wich-
tiger macht. 

9. Wieso habt ihr einer Mehrwertsteuer 
erhöhung zugestimmt? Ist die SP nicht
gegen diese unsoziale Steuer?

In einem ersten Schritt wird die Mehrwertsteuer nicht erhöht,
sondern ein Teil der heutigen Einnahmen wird von der IV zur
AHV umgelenkt. Der AHV fliesst damit rund 1 Milliarde zusätz-
liche Mittel zu. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 8,0 auf
8,3 Prozent erfolgt 2021 und dient der längerfristigen Sicherung 
der AHV-Finanzen. Jeder Franken, der von der Mehrwertsteu-
er in die AHV fliesst, bringt eine Umverteilung von oben nach
unten mit sich. Diese ergibt sich, weil die Reicheren insgesamt
mehr Mehrwertsteuer zahlen als die Ärmeren und so von der
Erhöhung stärker betroffen sind. Für lebensnotwendige Güter
wie etwa Lebensmittel gilt ausserdem weiterhin ein reduzierter
Mehrwertsteuersatz.

Mehr zur Vorlage: www.sichere-renten-ja.ch

3. Warum erhalten bisherige Rentnerinnen 
und Rentner nichts?
Die bisherigen Rentnerinnen und Rentner erhalten die Garantie, 
dass ihre Renten mindestens für das kommende Jahrzehnt finan-
ziert und weiterhin an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst 
werden können. Ab dem 1. Januar 2018 fliesst neu jährlich eine 
Milliarde Franken in die AHV statt wie bisher in die IV. Dies ge-
schieht ohne Erhöhung der Mehrwertsteuer, sodass die Konsu-
mentinnen und Konsumenten nichts davon spüren. Erst ab 2021 
kommt es zu einer bescheidenen Erhöhung der Mehrwertsteuer 
von 8,0 auf 8,3 Prozent, um die Renten sicherzustellen. 

4. Warum erfolgt die Rentenerhöhung
nicht einkommensabhängig?
Die AHV ist eine Volksversicherung. Alle bezahlen Beiträge und 
erhalten am Schluss eine Rente. Die Finanzierung der AHV ist 
in hohem Masse solidarisch: Gutverdienende bezahlen Beiträge 
ohne Begrenzung gegen oben und erhalten eine Maximalrente 
von 2350 Franken pro Monat. Diese wird bei einem Jahresein-
kommen von 84 600 Franken erreicht. Ab dieser Grenze haben 
die Beiträge der höheren Löhne keinen Einfluss mehr auf die 
Rentenhöhe. Das heisst: Die hohen Einkommen finanzieren die 
Renten der kleinen und mittleren Einkommen massgeblich mit. 
Wenn die Reichen eine AHV-Rente erhalten, wird nicht nur die 
Akzeptanz der AHV gestärkt, sondern auch die Solidarität zwi-
schen Arm und Reich. 

5. Warum erhalten Alleinstehende nur 70, 
Ehepaare aber 226 Franken mehr?Grundsätzlich 

erhalten alle zukünftigen Rentnerinnen und Rent-ner eine 
Einzelrente, die gegenüber heute um 70 Franken erhöht wird. Die 
Summe der Renten von Ehepaaren ist heute auf 150 %der 
maximalen Einzelrente begrenzt (3525.–). Mit der Reform wird 
diese Obergrenze (Plafond) auf 155 % erhöht. Somit erhalten 
Ehepaare neu bis zu 3751 Franken pro Monat, was einer 
Erhöhung von 226 Franken entspricht. Die Erhöhung der 
Obergrenze trägt der Tat-sache Rechnung, dass heute mehr 
Frauen erwerbstätig sind als früher und somit mehr Beiträge in 
die AHV einzahlen. 

6. Warum sagt die SP Ja zur Erhöhung
des FrauenRentenalters?
Die Erhöhung des Rentenalters ist unbestritten eine Verschlech-
terung für die Frauen. Ihr stehen aber Verbesserungen gegenüber, 
von denen Frauen besonders profitieren. So lebt heute eine halbe 
Million der erwerbstätigen Frauen nach der Pensionierung allein 
von der AHV und hat keine Pensionskassen-Rente. Sie spüren eine 
Stärkung der AHV, wie sie die Reform vorsieht, besonders. Auch 
die verbesserte Versicherung von Teilzeitarbeit, ein weiterer Teil 
der Reform, kommt vor allem den Frauen zugute. In der Gesamt-
bilanz überwiegen deshalb die Vorteile für die Frauen. 

Wer, wie, wo, was, wann, warum?
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Zehn Prozent sind genug!

16 Prozent ihres verfügbaren Ein-
kommens und in Bern 14,5 Prozent. 
Würde sie im Kanton Zug wohnen, 
wären es gerade einmal 7 Prozent. 
Letzteres zeigt ein zweites Problem 
der Krankenkassenprämien: die 
kantonalen Unterschiede.

Prämienverbilligung muss 
überarbeitet werden
Als Korrektiv zur unsozialen Kopf-
prämie sowie zur hohen Haushalts-
belastung wurde die Prämienverbil-
ligung eingeführt. Doch diese greift 
zu wenig, wie die Beispiele zeigen. 
Auch steht die Prämienverbilligung 
vielerorts wegen kantonaler Abbau-
programme unter Druck. Die SP ist 
deshalb in verschiedenen Kantonen 
aktiv geworden und hat sich in Bern, 
Solothurn, Schaffhausen und im 
Tessin erfolgreich mit Referenden 
gegen Kürzungen bei der Prämien-
verbilligung gewehrt. Auch auf Bun-
desebene konnte die SP den Angriff 
auf die Prämienverbilligung vorerst 
abwenden. Doch es braucht mehr 
als den Abwehrkampf. Das System 
der individuellen Prämienverbilli-
gungen muss dringend überarbeitet 
werden. Die Delegiertenversamm-
lung vom 24. Juni hat die Leitung der 
SP deshalb beauftragt, eine Volks-

Die Prämien für die obligatorische 
Krankenkasse sollen nicht mehr als 
8 Prozent des Einkommens ausma-
chen – dieses Ziel wurde Anfang der 
90er-Jahre vom Bundesrat bei der 
Einführung des Krankenversiche-
rungsgesetzes formuliert. Die Rea-
lität sieht heute leider ganz anders 
aus. 

Das Monitoring des Bundesamts 
für Gesundheit zeigt in gewissen 
Kantonen und Haushaltkategorien, 
dass ein Fünftel des verfügbaren 
Einkommens für die Krankenversi-
cherung draufgeht. So muss im Kan-
ton Bern eine vierköpfige Familie mit 
85 000 Franken Bruttoeinkommen 
(2 Erwachsene und 2 Jugendliche) 
21 Prozent ihres verfügbaren Ein-
kommens für Prämien aufwenden, 
in Genf sind es 20 Prozent. Eine al-
leinstehende Rentnerin mit 45 000 
Franken Bruttoeinkommen bezahlt 
im Kanton Basel-Stadt immer noch 

Die Delegiertenversammlung vom 24. Juni hat die SP Schweiz beauftragt, eine Volksinitiative auszuarbeiten. 
Ihr Inhalt: Die Krankenkassenprämien sollen maximal 10 Prozent des Haushaltsbudgets ausmachen.

initiative zur Begrenzung der Prämi-
enlast auszuarbeiten. Stossrichtung 
der Initiative: Die Prämienlast in 
der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung darf höchstens 10 
Prozent des verfügbaren Einkom-
mens betragen und die kantonalen 
Unterschiede bei den Prämien müs-
sen beseitigt werden. Namentlich 
sollen folgende Optionen geprüft  
werden:
 Eine Anpassung und Harmoni-
sierung der Kriterien, die Anrecht 
auf individuelle Prämienverbilli-
gungen geben. Insbesondere muss 
geprüft werden, wie die Definition 
des verfügbaren Haushaltseinkom-
mens harmonisiert werden kann. 
 Eine Erhöhung des Bundesbei-
trags an die individuellen Prämien-
verbilligungen. Die Gegenfinanzie-
rung könnte durch eine Erhöhung 
der direkten Bundessteuer erfolgen.
 Eine Anpassung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit der Prämien für 
Personen in bescheidenen Verhält-
nissen.

Die Geschäftsleitung wird nun die 
Arbeiten an dieser Initiative voran-
treiben und den Delegierten sowohl 
Wortlaut wie auch Zeitpunkt der 
Lancierung zum Entscheid vorlegen. 

Anzeige

Je nach Kanton muss eine vierköpfige Familie heute bis zu 20 Prozent ihres  
Haushaltsbudgets für Krankenkassen-Prämien aufwenden. Das ist zu viel.



Positionen LINKS
170 ∙ 2017 7

Knapp vier Monate nach der verlorenen Abstimmung  
hat Finanz minister Ueli Maurer bereits die Neuauflage der 
Unternehmenssteuerreform III präsentiert. Sie geht zwar 
in die richtige Richtung, aber noch viel zu wenig weit.

Wirtschaft 4.0

AUFRUF ZUM MITMACHEN 
Liebe Genossinnen und Genossen

Wir haben am letzten Parteitag einen pointierten Stand-
punkt zur Wirtschaftsdemokratie verabschiedet. Die 
Botschaft war klar: Für eine erfolgreiche und nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung braucht es Mitbestimmung 
und Teilhabe auf allen Ebenen. Demokratie ist auch in der 
Wirtschaft das beste Mittel gegen die Faust im Sack. 
Unser Positionspapier Wirtschaftsdemokratie gibt aber zu 
vielen drängenden Themen der Wirtschaftspolitik keine 
Antwort. Etwa zu der Frage, wie wir auf die Veränderun-
gen des Arbeitsmarktes reagieren müssen, welche durch 
Digitalisierung und Automatisierung rasch voranschrei-
ten. Oder zur Frage, wie wir uns zu internationalen Han-
delsabkommen stellen, die keinen Schutz vor Ausbeutung 
und Privatisierung bieten. Oder zur Frage, wie wir uns mit 
politischen Massnahmen konkret der wachsenden Kon-
zentration von Vermögen und Wirtschaftsmacht entge-
genstellen.
Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung beschlossen, 
als Ergänzung ein neues Wirtschaftskonzept zu erarbei-
ten. Das bestehende Konzept ist nicht mehr aktuell. Wie 
immer wollen wir unsere Position partizipativ und demo-
kratisch entwickeln. Deshalb lade ich alle, die an Wirt-
schaftsthemen interessiert sind, ein, sich einzubringen. 
Dazu wird es verschiedene Gelegenheiten geben: Am  
26. August findet in Bern die Auftaktveranstaltung statt. 
Da werden uns interessante Referentinnen und Referen-
ten die grossen wirtschaftlichen Herausforderungen der 
kommenden Jahre darlegen. Und wir werden uns in Work-
shops diesen Herausforderungen ein erstes Mal stellen.
Ihr könnt uns aber auch einfach eure Ideen zuschicken: 
eine Massnahme, Forderung, Aussage oder Anregung für 
das Wirtschaftskonzept mit dem Kurzbeschrieb des Prob-
lems, das es zu lösen oder dem es vorzubeugen gilt. 
Mit dieser Ideensammlung wollen wir sicherstellen, dass 
möglichst viel vom grossen Wissen unserer Parteimitglie-
der in den Prozess einfliesst. Die Vorschläge werden von der 
Steuergruppe bearbeitet. Wir wollen zeigen, wo der Schuh 
drückt und wo gute Ideen und Stossrichtungen liegen.
Ab Oktober werden Arbeitsgruppen bestimmte Themen 
bearbeiten. Diese Arbeitsgruppen werden ausgeschrie-
ben. Auch dort könnt ihr euch einbringen.

Schickt uns eure Vorschläge zum neuen Wirtschafts-
konzept bis am 26. August mit Hilfe des Formulars auf 
der Webseite www.spschweiz.ch/wirtschaftskonzept

zu 100 Prozent besteuert werden, 
wie es bis zur USR II der Fall war. 
 Die Fehler der USR II sind zu kor-
rigieren. Neben der Dividendenbe-
steuerung muss auch das Kapitalein-
lageprinzip, also die Möglichkeit zur 
steuerfreien Ausschüttung von Ge-
winnen, eingeschränkt werden. Die 
eidgenössische Steuerverwaltung 
hat bereits mehr als 1700 Milliarden 
steuerfreie Ausschüttungen bewil-
ligt. Mit diesen Korrekturen kann 
die Verschlechterung des Bundes-
haushalts gemindert werden. 
 Der Steuerwettbewerb zwischen 
Kantonen und Gemeinden ist einzu-
dämmen. Der ruinöse Wettbewerb 
um immer tiefere Steuersätze für 
Unternehmen wird auch mit der 
neuen Vorlage befeuert. Die von der 
SP vorgeschlagene Untergrenze für 
die effektive Besteuerung von Un-
ternehmen würde die Abwärtsspi-
rale bremsen. 
 Von der sozialen Kompensation 
über eine Erhöhung der Kinderzula-
gen müssen alle Kantone profitieren. 
Wenn schon eine soziale Kompen-
sation eingebaut wird, dann sollte 
sie mehr als ein Symbol sein. Die SP 
fordert eine Erhöhung der minima-
len Kinderzulage um 100 statt wie 
vorgesehen um 30 Franken, sonst 
hat sie in mehreren Kantonen keine 
Auswirkung. Beat Jans, Nationalrat BS

USR-Neuauflage  
geht zu wenig weit

Christian Levrat,  
Präsident SP Schweiz

Ein historischer Sieg für die SP: Am 12. Februar 
schickte die Stimmbevölkerung die Unternehmens-
steuerreform III an der Urne deutlich bachab.

Im Februar hat die SP einen histori-
schen Erfolg erzielt. Die Stimmbevöl-
kerung lehnte die Unternehmens-
steuerreform III an der Urne deutlich 
ab und machte klar: Sie ist nicht be-
reit, zusätzliche Unternehmensge-
winne über Steuererhöhungen oder 
schlechtere öffentliche Leistungen 
zu bezahlen. Nun ist bekannt, wie 
die Neuauflage der Reform aussehen 
soll. Der Bundesrat hat die Eckwerte 
bereits festgelegt. Das ist erfreulich. 
Wir haben im Abstimmungskampf 
oft gesagt, dass eine Nachbesserung 
rasch möglich ist. Bundesrat Ueli 
Maurer hat das immer bestritten. 
Jetzt ist er über seinen Schatten ge-
sprungen und hat vorwärtsgemacht. 
Immerhin.

Die Neuauflage sieht mehr Steu-
ereinnahmen, weniger Ausfälle und 
eine «soziale Komponente» in Form 
von Kinderzulagen vor. Die Vor-
schläge sind im Prinzip begrüssens-
wert, nur gehen sie zu wenig weit. In 
ihrer jetzigen Form ist die neue Vor-
lage eine Light-Version der geschei-
terten USR III. Sie muss in mehreren 
Punkten angepasst werden: 
 Die Dividenden müssen höher 
besteuert werden. Es ist falsch, die 
Löhne zu 100 Prozent, Dividenden 
jedoch nur zu 70 Prozent zu versteu-
ern. Die SP fordert, dass Dividenden 
mindestens auf Bundesebene wieder 
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Ab 2018 können sich nur noch Menschen mit C-Ausweis einbürgern lassen.  
Vor einem knappen Jahr hat die SP deshalb einen Appell lanciert. Sie fordert 
insbesondere Menschen mit B-Ausweis auf, möglichst bald ein Einbürgerungs-
gesuch zu stellen. 

Am 1. Januar 2018 tritt das neue 
Bürgerrechtsgesetz in Kraft. Neben 
den steigenden Anforderungen an 
die sprachlichen Kompetenzen und 
dem Prüfen des staatsbürgerlichen 
Wissens mittels eines Tests enthält 
es eine Verschärfung, die für viele 
Menschen besonders ins Gewicht 
fällt: Ab 2018 kann das Einbürge-
rungsgesuch nur noch stellen, wer 
die Niederlassungsbewilligung C 
besitzt. 

Rund 50 000 sind betroffen
Schätzungsweise 50 000 Mitmen-
schen in unserem Land, die eine B-
Bewilligung haben und heute noch 
die Anforderungen für eine Einbür-
gerung erfüllen, können so ab 2018 
den Schweizer Pass nicht mehr be-
antragen.

Abgesehen von dieser Verschär-
fung trauen sich bereits heute viele 
Menschen mit der Bewilligung C 
aus verschiedenen Gründen nicht, 
ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. 
Diese beiden Tatsachen haben die 
SP Schweiz und die SP MigrantIn-
nen dazu bewogen, eine Informati-
onsoffensive zu starten. 

Am 1. August 2016 wurden mit 
einem Einbürgerungsappell alle 
Schweizerinnen und Schweizer mit 
Migrationshintergrund, aber ohne 
Bürgerrecht aufgefordert, möglichst 
bald ein Einbürgerungsgesuch zu 
stellen. Für Fragen und Anliegen in 
diesem Zusammenhang schuf die 
SP Schweiz das Angebot einer Kon-
taktaufnahme mit Einbürgerungs-
beraterinnen und -beratern. Dabei 
handelt es sich um Parteimitglieder, 
die sich freiwillig für die Beratun-
gen zur Verfügung stellen. Das An-
gebot ist bewusst niederschwellig: 
Interessierte können sich via Kon-
taktformular auf der Webseite der 
SP Schweiz für eine Beratung an-
melden.

Rund 500 Beratungen
Via Zentralsekretariat wurden bis 
heute insgesamt 140 Anfragen wei-
tergeleitet. Die meisten Anfragen 
gingen jedoch direkt bei den Berate-
rinnen und Beratern ein. So konnten 
wir bis heute mit ungefähr 500 Men-
schen offene Fragen und Unklarhei-
ten diskutieren und klären. Tatsäch-
lich wagten dadurch viele auch den 
Schritt in Richtung Einbürgerung.

Zusätzlich zum Appell bereitete 
die SP MigrantInnen Mustervorstös-
se für die Genossinnen und Genos-
sen in den kommunalen und kan-
tonalen Parlamenten vor. Sie sol-
len die Exekutiven auffordern, die 
Migrantinnen und Migranten, die 

Demokratie für alle!

Angelo Barrile,  
Nationalrat ZH

die Einbürgerungskriterien erfül-
len, direkt über die Änderungen im 
Bürgerrechtsgesetz zu informieren 
und Informationsmaterial zur Ver-
fügung zu stellen. Auch wenn diese 
Vorstösse in den Parlamenten oft 
keine Mehrheit fanden, sorgten sie 
für öffentliche Diskussionen, womit 
wir unser Ziel trotzdem erreichten: 
Die betroffenen Menschen erhiel-
ten die Information direkt oder auf 
Umwegen und wurden aktiv. Einige 
Gemeindeexekutiven – darunter Zü-
rich, Luzern, Basel und Genf – schrie-
ben die direkt betroffenen Menschen 
auch tatsächlich an. Dadurch, dass 
diese Aktionen jeweils ein Echo in 
den Medien fanden, wirkten sie über 
die Stadtgrenzen hinaus.

Für mehr Demokratie 
Jede neue Aktion zeigt jeweils ein 
ähnliches Potpourri an Reaktionen: 
Die Anfragen an die Einbürgerungs-
beraterinnen und -berater nehmen 
zu, die Medien berichten über die 
Aktionen oder die ausgelösten Re-
aktionen und die Gemeinden ver-
melden einen Anstieg an Einbürge-
rungsgesuchen.

Ich bin glücklich und stolz auf 
meine Partei! Wir haben mit Akti-
onen und Freiwilligeneinsatz viele 
Menschen informiert und animiert, 
sich einbürgern zu lassen, bevor sie 
es nicht mehr können. Wir haben 
noch ein halbes Jahr Zeit, um die zu 
erreichen, die noch nicht von unse-
rem Appell gehört haben. Denn nur 
wenn möglichst viele Menschen ak-
tiv an politischen Entscheiden teil-
nehmen können, hat unsere Demo-
kratie ihren Namen auch wirklich 
verdient.

Über spschweiz.ch/einbuergerung 
beantwortet die SP Schweiz Fragen 
zum Thema Einbürgerung. Neben 
Deutsch, Französisch und Italienisch 
bietet die SP Beratungen in 14 weite-
ren Sprachen an.

Z
VG



Weiterbildung weiterhin gewähr-
leistet werden kann.

Die Gesundheitskosten steigen seit 
Jahren. Die Prämienbelastung, die de 
facto eine einkommensunabhängige 
Kopfsteuer bedeutet, belastet gerade 
die untere Mittelschicht und die Fa-
milien enorm. In der Region zählen 
wir 27 Spitäler, bei der Prämien höhe 
sind beide Kantone Spitzenreiter. 
Die Abstimmung der Leistungen auf 
solch engem Raum ist zentral – nicht 
zuletzt, damit wir auch wirklich eine 
bedarfsgerechte Versorgung garan-
tieren können. Deshalb ist auf jeden 
Fall eine gleichlautende und abge-
stimmte Spitalplanung Vorausset-
zung für die Spitalliste.

Die drei Ziele der Regierung – die 
Dämpfung der Gesundheitskosten, 
die Optimierung der Gesundheits-
versorgung und die Sicherung der 
Hochschulmedizin – sind nur mit 
einem grossen Effort zu erreichen. 
Die SP wird Hand für die Stärkung 
der öffentlichen Gesundheit und der 
Qualitätssicherung bieten, erwartet 
aber auch, dass die hier skizzierten 
Eckpunkte in der Vorlage berück-
sichtigt werden.

doch zu einer sogenannten «gemein-
nützigen» AG kommen – wobei es 
dieses Konstrukt rechtlich eigentlich 
gar nicht gibt – muss auf gesetzlicher 
Ebene sichergestellt werden, dass die 
Aktienmehrheit immer in der Hand 
der beiden Kantone verbleibt. 

Weiter fordern die beiden Kanto-
nalparteien, dass die beiden Kanto-
ne das gleiche Eigenkapital respek-
tive den gleichen Wert einbringen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sind 
die Stimmanteile entsprechend zu 
gewichten, wobei darauf zu achten 
ist, dass keiner der beiden Kantone 
ohne die Zustimmung des anderen 
Stimmanteile veräussern kann.

Zudem dürfen die Arbeits- und die 
Vorsorgebedingungen der Mitarbei-
tenden der zukünftigen Spitalgruppe 
keinen Leistungsabbau erfahren und 
sie müssen unter Einbezug der Ar-
beitnehmenden verhandelt werden. 
Entlassungen sind zu vermeiden. 

Die Partnerschaft mit der Univer-
sität Basel steht in direktem Zusam-
menhang mit der gemeinsamen Spi-
talgruppe. Denn eine stabile Part-
nerschaft ist die Grundlage dafür, 
dass auch die universitäre Aus- und 

Die übergeordneten Ziele sind laut Re-
gierungsrat die Optimierung der Ge-
sundheitsversorgung beider Kantone, 
eine Dämpfung des Kostenwachs-
tums sowie die langfristige Sicherung 
der Hochschulmedizin in der Region. 
Die gemeinsame Spitalgruppe soll an 
vier Standorten (Basel, Liestal, Laufen 
und Bruderholz) tätig sein. 

Für die beiden SP-Kantonalpar-
teien ist es essenziell, dass die 
gemeinsame Spitalgruppe einen 
Mehrwert für die Bevölkerung des 
Kantons  Baselland und des Kantons 
Basel-Stadt bringt. Die Beteiligung 
von privaten Investoren an der zu-
künftigen Spitalgruppe lehnen wir 
klar ab. Angedacht ist ja eine Aktien-
gesellschaft, in welcher die beiden 
Kantone gesamthaft 70 % der Akti-
en halten. Die restlichen 30 % kön-
nen von gemeinnützig orientierten 
Institutionen oder Organisationen 
übernommen werden. 

Aus unserer Sicht ist eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt die sichere 
Lösung. Denn die Gesundheitsver-
sorgung ist ein öffentliches Gut, bei 
welchem die politische Einflussnah-
me sichergestellt sein muss. Sollte es 

Regula Meschberger,  
Landrätin, Mitglied  
Volkswirtschafts- und  
Gesundheitskommission BL

Sarah Wyss, Grossrätin, 
Präsidentin Gesundheits-  
und Sozialkommission BS

Gemeinsame Spitalgruppe:  
Die Eckwerte aus  
sozialdemokratischer Sicht 
Die Gesundheitsdirektoren beider Basel haben im Herbst 2016 angekündigt, eine gemeinsame «Spitalgruppe» des 
Universitätsspitals Basel und des Kantonsspitals Baselland zu bilden. Die Vernehmlassungsvorlage dazu soll nach 
den Sommerferien präsentiert werden. Die SP BS und die SP BL werden sie an den hier dargelegten Eckwerten messen. 

LINKS BL|BL
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REVISION KANTONALES BÜRGERGESETZ

SP will ein  
zukunfts gerichtetes 
Bürgerrecht
Das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht wurde totalrevidiert, 
am 20. Juni 2014 vom Bundesparlament beschlossen und soll auf den  
1. Januar 2018 in Kraft treten. Die SP-Bundeshausfraktion hat diese 
 Revision nicht unterstützt. Im Aargau wurde die Einführungsgesetz-
gebung abgelehnt.

Die SP Schweiz lehnt die Revision ab
Für die SP ist klar: Menschen, die sich für 
die Schweiz als Lebensmittelpunkt oder 
Heimat entscheiden, sollen das Bürgerrecht 
möglichst einfach erhalten. Während der 
Beratungen des neuen Gesetzes in Bern war 
aber die SP ständig damit beschäftigt, Ver-
schlechterungen abzuwenden oder wieder 
rückgängig zu machen. Leider ist das nur 
zum Teil gelungen, sodass das Gesetz von 
der SP abgelehnt wurde. Hauptkritikpunkte 
sind: Die SP hatte schon Mühe mit der Vor-
lage des Bundesrates, da mit der Nieder-
lassungsbewilligung C als Voraussetzung die 
Hürde für eine Einbürgerung heraufgesetzt 
wird. Zudem hat die bürgerliche Mehrheit 
die Verkürzung der für eine Einbürgerung 
notwendigen Aufenthaltsdauer auf 8 Jahre 
verhindert. Das in Kombination mit der Tat-
sache, dass in Zukunft Personen mit einer 
vorläufigen Aufnahme nur noch die Hälfte 
der Zeit an die Aufenthaltsdauer anrechnen 
können, hat das Fass zum Überlaufen ge-
bracht.

Die SP Aargau schluckt die Kröte und sagt 
ja zum Bundesgesetz
Da das neue Bundesrecht verschiedene 
rechtliche Anpassungen der kantonalen 
Bürgerrechte erfordert, sind nun auch die 
kantonalen Parlamente am Arbeiten. Im 
Aargau hat der Regierungsrat dem Grossen 
Rat mit wenigen Ergänzungen das revidier-
te Bundesrecht vorgelegt (KBüG). Für die SP 
war klar, dass in unserem Kanton mit noch 
weiteren Verschlechterungen zu rechnen ist, 
sodass wir den Regierungsrat beziehungs-
weise das neue Bundesrecht unterstützten. 

Ein schwieriger Entscheid und der äusserste 
Kompromiss, da wir ja eigentlich die Mei-
nung der SP Schweiz teilen. Und es kam, 
wie wir es erwartet hatten: Im Grossen Rat 
wurden weitere Verschärfungen gefordert, 
sodass die SP Fraktion grossmehrheitlich 
das Gesetz ablehnte. Dann aber der über-
raschende Ausgang bei der Schlussabstim-
mung: Die SVP lehnte ihre eigenen Verschär-
fungen ab (da sie nicht alles durchbrachte), 
und so versenkten wir die ganze kantonale 
Vorlage. In Kraft tritt damit ab 1. Januar 2018 
das Bundesrecht. Ob, und wenn ja, wann uns 
die Regierung eine neue kantonale Vorlage 
vorlegt, ist offen.

Stopp der restriktiven Einbürgerungs
politik
Zwei in sich grundlegend unterschiedliche 
Ansätze stehen sich gegenüber. Die bürger-
liche Seite setzt alles daran, die Hürden für 
die Einbürgerungen höher zu setzen. Einen 
Schweizer Pass soll nur erhalten, wer perfekt 
ist. Daraus lässt sich Kapital schlagen, indem 
man den einbürgerungswilligen Menschen 
permanent das Gefühl gibt, sie stören und 
verursachen Probleme.

Die SP verfolgt klar einen anderen An-
satz. Die allermeisten Ausländerinnen und 
Ausländer, die bei uns leben, arbeiten und 
bezahlen Steuern. Sie leben Tür an Tür mit 
uns, und sie sollen mitbestimmen  können. 
Ein Weg zur Mitbestimmung wäre das 
Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen 
und Ausländer, der andere Weg geht über das 
Bürgerrecht. Wir setzen uns darum weiter-
hin für ein humanes Recht ein.

In Kraft tritt  
ab 1. Januar 2018  
das Bundesrecht.

Elisabeth Burgener von  
Gipf-Oberfrick ist Co- 
Präsidentin der SP Aargau 
und Grossrätin. Sie prä-
sidiert die nicht ständige 
grossrätliche Kommission 
KBüG.

Digitale Inklusion
Die fortschreitende Digitalisierung führt 
zu zahlreichen Veränderungen, von denen 
wir heute erst einen Teil genau abschätzen 
können. Dabei die Risiken zu erahnen, fällt 
aber leicht. Doch es ist auch die Aufgabe 
der Politik, in dieser Entwicklung Chancen 
zu  erkennen und die Weichen so zu stel-
len, dass die neuen Möglichkeiten genutzt 
 werden können.
Das gilt auch in Bezug auf Menschen mit 
Behinderungen. Für sie haben neue Techno-
logien oft das Potenzial, die Selbstbestim-
mung im Alltag zu verbessern. Ein Beispiel 
dafür sind meine gehörlosen Verwandten, 
die heute dank SMS, WhatsApp oder auch 
Videotelefonie auf Smartphones viel ein-
facher und unabhängiger als früher kommu-
nizieren können. 
In der vergangenen Session wurde im 
 Ständerat ein Postulat von mir  überwiesen, 
das einen Bericht über die berufliche In-
klusion von Menschen mit Behinderungen 
im Lichte der Digitalisierung verlangt. 
Digitale Innovationen, künstliche Intelli-
genz sowie neue Produkte in den Bereichen 
Robotik und Assistenzsysteme werden auch 
und ganz besonders die Perspektiven von 
Menschen mit Behinderungen verändern. 
Diese und weitere Aspekte sollen in einem 
Bericht erörtert werden, wobei auch mögli-
che Massnahmen zu thematisieren sind, mit 
denen die Chancen besser genutzt und die 
Risiken besser abgesichert werden können. 
Der Ständerat ist mit mir der Meinung, dass 
diese Fragen früh genug und proaktiv anzu-
gehen sind. Er hat mein Postulat mit grosser 
Mehrheit unterstützt – nota bene gegen  
die Empfehlung des Bundesrats. 

Pascale Bruderer von Nussbaumen ist Aargauer 
 SP-Ständerätin.

KOMMENTAR



Seitentitel LINKS
170 ∙ 2017 11

Als du nach 100 Tagen im Amt im letzten Herbst mit einer Zwischen-
bilanz vor die Medien getreten bist, hast du deine Ausgeglichenheit 
betont, die du im neuen Amt verspürst. Hielt das bis jetzt an?
Absolut! Das heisst natürlich nicht, dass ich zu wenig arbeite. Ich 
komme vielmehr jeden Tag mit grosser Freude zur Arbeit, geniesse 
die spannenden Projekte und die Zusammenarbeit mit interessanten 
Leuten. Dadurch bin ich ausgeglichen und fühle mich «voll im Saft». 

Damals hast du den Medien 10 Schwerpunkte präsentiert, die du 
als Volkswirtschaftsdirektor verwirklichen willst. Welcher liegt 
dir besonders am Herzen?
Für mich sind alle 10 Schwerpunkte Herzensangelegenheiten. Man-
che sind häufiger in den Medien – etwa die Stärkung des Medizinal-
standorts zwischen den beiden ETH-Standorten – als andere wie die 
Biooffensive 2020, mit der 200 Ackerbaubetriebe auf Bio umgestellt 
werden sollen. Allgemein freut mich, dass in den letzten Monaten be-
reits vieles angegangen werden konnte, zum Beispiel beim Vorhaben, 
durch Innovation gute Arbeitsplätze zu schaffen: Auf dem Inselareal 
in der Stadt Bern stehen die Krane für den Bau des neuen Kompetenz-
zentrums sitem-insel, und die Stärkung des EMPA-Standorts in Thun 
mit einem neuen Forschungsinstitut ist aufgegleist. 

Dass Bern nicht wenig Geld aus dem Finanzausgleich erhält, wird 
gerne und oft geschrieben. Kehren wir den Spiess um: Wo hat Bern 
Vorbildcharakter für andere Kantone?
Die Solidarität zwischen den Regionen spielt vorbildlich, ich nehme 
keinen Stadt-Land-Graben wahr. ÖV-Projekte in der Stadt Bern finden 
z. B. genauso Rückhalt im ganzen Kanton wie einzelne Verkehrssanie-
rungen in den verschiedenen Kantonsteilen.

CHRISTOPH AMMANN IN 30 SEKUNDEN:
Baguette oder Burger?  Baguette
Beethoven oder Beatles?  beide
Städtereise oder Strand?  beides
FC Thun oder SCB?  FC Thun
Krimi oder Roman?  Im Moment Krimi

ROT-GRÜNES TICKET 
Die Geschäftsleitung schlägt dem Parteitag vom 26. August vor, 
mit einem Rot-grünen Viererticket in die Regierungsratswahlen zu 
steigen. Neben dem bisherigen Christoph Ammann, einer neuen 
SP-Frauenkandidatur und einer grünen Kandidatur soll eine SP-
Kandidatur aus dem Berner Jura präsentiert werden. Diese wird in 
der nächsten Ausgabe des links.be vorgestellt.

Im Frühjahr verwarf der Kanton Bern die USRIII-Vorlage so stark 
wie kein anderer Kanton. Wie erklärst du dir diese Tatsache?
Ich gehe davon aus, dass das mit der bestehenden Steuersituation im 
Kanton Bern zusammenhängt: Personen werden heute schon verhält-
nismässig stärker belastet als Firmen. Deshalb war man nicht bereit, 
eine Senkung der Unternehmenssteuern zu Lasten der Allgemeinheit 
hinzunehmen. Auch stelle ich im Gespräch mit den Leuten fest, dass 
das letzte Sparpaket des Kantons, etwa im Gesundheitsbereich oder 
in der Bildung, den Leuten noch in den Knochen sitzt. Löcher ins Bud-
get schlagen, was zusätzlich Sparpakete mit sich brächte, das kommt 
in unserem Kanton nicht an.

Kurz nach deiner Wahl hast du am Parteitag mit Sorge auf die 
 finanzpolitische Grosswetterlage in diesem Kanton hingewiesen. 
Wie siehst du dies heute?
Die Sorge ist geblieben: Die Regierung arbeitet bekanntlich in  neuen 
Mehrheitsverhältnissen unter dem Druck des Parlaments an  einer Ab-
bauvorlage. Es braucht den Gegendruck unserer Partei und der weite-
ren Kräfte, die nicht zu Lasten der Schwächeren abbauen  wollen und 
die für einen attraktiven Kanton Bern mit angemessenem  Bildungs-, 
öV- und Gesundheitsangebot einstehen. 

Du hast Anfang 2016 einen erfolgreichen Wahlkampf betrieben 
und schafftest die Wahl bereits in der ersten Runde. Welche Tipps 
für Regierungsratskandidaturen kannst du weitergeben?
Engagement und Gestaltungswille sind zentral. Ich bin überzeugt, 
dass es für einen guten Regierungsratswahlkampf entscheidend ist, 
den Leuten glaubhaft zu zeigen, dass man das Amt gerne überneh-
men möchte und ausfüllen kann. Interview: Hannes Rettenmund

«Es braucht den Gegen-
druck unserer Partei,  
gegen den Abbau und  
für einen attraktiven 
Kanton Bern.»

Seit einem Jahr ist Christoph Ammann Regierungs rat für die SP Kanton Bern. Der 48-jährige  Mei ringer 
steht der Volkswirtschaftsdirektion vor und berichtet «voll im Saft» über das bereits  Erreichte und die 
 Kommenden Herausforderungen.

LINKS BERN
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Am 27. Juni wurde im Kantonsrat 
der SP-Auftrag «Massnahmen gegen 
flächendeckende Poststellensch-
liessungen» behandelt, welcher 
den Abbau von Postleistungen für 
Private und KMU verhindern soll, 
grossmehrheitlich gegen drei frei-
sinnige Stimmen angenommen. 
Dies, nachdem die Post bekanntge-
geben hat, dass sie von heute noch 
44 Stellen deren 21 schliessen will. 
Die geplanten Poststellenschlies-
sungen oder  deren Umwandlung in 
eine Postagentur würden sich sehr 
negativ auf die Standortattraktivi-
tät der Gemeinden auswirken. Tau-
sende gesammelte Unterschriften 
in den betroffenen Gemeinden be-
stätigen dies und drücken den Un-
mut in der Bevölkerung und von Un-
ternehmungen aus. Die betroffenen 
Gemeinden und die Bevölkerung 
erwarten jetzt, dass die Post alle an-
gekündigten Schliessungen sistiert, 
bis National- und Ständerat neue 
rechtliche Grundlagen geschaffen 
haben, die regeln, wann eine Post-
stelle geschlossen werden darf. 
Auch sollen Postagenturen einen 
vollumfänglichen Service bieten. 
Unabdingbar sind eine aktive Zu-
sammenarbeit und ein Informati-
onsaustausch zwischen Regierung, 
Gemeinden und Post auf Augenhö-
he. Ein couragiertes und entschlos-
senes Handeln der Politik ist drin-
gend nötig. Deshalb protestierten 
am 27. Juni ca. 50 Vertreter innen 
und Vertreter von Gemeinden, der 
Gewerkschaft syndicom und Poli-
tikerinnen und Politiker aus (fast) 

allen Lagern vor der Kantonsrats-
session und stellten folgende Forde-
rungen auf:
 Mathias Stricker verlangt als Ver-
treter der Gemeinden ein Moratori-
um bei den Poststellenschliessun-
gen. National- und Stände rat wollen 
eine neue rechtliche Grundlage dazu 
schaffen, wann die Post eine Post-
stelle schliessen darf. Bis diese er-
arbeitet ist, muss die Post alle ange-
kündigten Schliessungen sistieren.
 Post-Agenturen müssen einen 
vollumfänglichen Service bieten, 
fordert Martin Bühler von der syn-
dicom. Ihre Angestellten sind zu den 
gleichen Bedingungen und Löhnen 
anzustellen wie die Angestellten der 
Schweizerischen Post AG.
 Eine aktive Zusammenarbeit und 
einen Informationsaustausch zwi-
schen Regierung, Gemeinden und 
Post Schweiz AG, damit die Gemein-
den nicht gegeneinander ausgespielt 
werden können.

Es sei unhaltbar, dass jetzt Poststel-
len geschlossen werden, die hohe 
Frequenzen verzeichnen und ins-
besondere eine wichtige Dienstleis-
tung für unsere KMU sind, meinte 
darüber hinaus der Stadtpräsident 
von Solothurn, Kurt Fluri. Häufig 
wird in der Öffentlichkeit immer 
noch das Bild vermittelt, es gehe um 
Klein- und Kleinstpoststellen. Diese 
sind aber praktisch alle schon ge-
schlossen worden. Bereits jetzt exis-
tieren nämlich von ehemals 4000 
Poststellen nur noch 1200! Jetzt 
droht auch Gemeinden mit bis zu 

5000 EinwohnerInnen eine Schlies-
sung der Poststelle.

In vielen Gemeinden und Quar-
tieren ist klar, dass der Abbau von 
Poststellen einer weiteren Redukti-
on des Service public gleichkommt. 
Sie befürchten, damit auch an At-
traktivität zu verlieren. Dieser Ab-
bau betrifft neben der Wohnbevöl-
kerung vor allem die Wirtschaft, 
insbesondere viele KMU. Denn die 
von der Post beworbene Agenturlö-
sung ist bei den noch existierenden 
Poststellen keineswegs ein Ersatz 
für eine klassische Poststelle. Post-
agenturen können viele Dienstleis-
tungen nicht mehr anbieten, unter 
anderem keine Adressänderungen, 
keine Gerichtsurkunden und keine 
Betreibungsurkunden aushändigen, 
Identifikationen sind ebenfalls un-
möglich. Massenversände von Ge-
schäftskunden und Vereinen, Pro-
mopost, unadressierte Mailings sind 
ebenfalls nicht vorgesehen. Sogar 
das «Münzwechseln» ist meist nicht 
möglich. Damit würden Gemeinden 
ohne Poststelle benachteiligt, was 
eine hohe regionalpolitische Rele-
vanz hat. Nicht zuletzt vernichtet 
die Post ohne Not (sie schreibt seit 
Jahren Millionengewinne) sinnvolle 
Arbeitsplätze.

Die Post erpresst die Gemeinden 
dabei standardmässig mit einer 
Vogel-friss-oder-stirb-Haltung. Des-
halb brauchen die Gemeinden den 
Kanton an ihrer Seite. Und deshalb 
hat der Kantonsrat am 27. Juni ein 
starkes Zeichen gesetzt – wir lassen 
uns nicht abstempeln!

Poststellen-Kahlschlag  
inakzeptabel – Wir lassen  
uns nicht abstempeln!

Ein coura-
giertes und 
entschlos-
senes  
Handeln 
der Politik 
ist drin-
gend nötig.

Mathias Stricker, 
Kantonsrat aus Bettlach 
mathias.stricker@bluewin.ch 

LINKS SOLOTHURN
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Frauenrechte sind Menschenrechte – 
gestern, heute und morgen
Am Symposium «Frauenrechte sind Menschenrechte» hat die 
SP Frauen* eine Auslegeordnung gemacht: Welche Rechte 
haben sich die Frauen erstritten? Wieso sind Menschenrechte 
für uns zentral? Wie ist die internationale Rechtslage? Wo 
haben wir Handlungsspielraum für zukünftige Forderungen?

Potenzial, indem sich immer wieder 
Menschen zu Wort meldeten, die 
eigentlich gar nicht gemeint waren. 
Annette Hug illustrierte dies mitun-
ter am Beispiel des Frauenstimm-
rechts in der Schweiz, als der Bun-
desrat nach dem Beitritt zum Euro-
parat im Jahr 1963 zwar die Europä-
ische Menschenrechtskonvention 
EMRK unterschreiben wollte, aber 
allen Ernstes vorschlug, bezüglich 
des Frauenstimmrechts einen Vor-
behalt anzubringen.

Die dritte These ging der Frage 
nach, in welchem Verhältnis das 
Recht und die Macht zueinander 
stehen. Auch hier lässt sich anhand 
der Frauengeschichte eindrucksvoll 
zeigen, dass der Frauenanteil in der 
Politik nicht nach Einführung des 
Frauenstimmrechts sprunghaft an-
stieg, sondern erst in den 90er-Jah-
ren, nach dem Frauenstreik und der 
Nicht-Wahl von Christiane Brunner. 
Es führe für die Frauen also kein 
Weg daran vorbei, «in sorgfältiger 
Arbeit Macht und Netzwerke auf-
zubauen», formulierte es Hug. Die 
vierte These widmete sich der Aus-
weitung der Menschenrechte auf die 
sozialen und ökonomischen Rechte. 
Am Beispiel der SP Frauen Arbon 
zeigte Annette Hug, wie bewegungs-
nah die SP Frauen die sozialen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Arbeiterinnen erweitert haben, als 
der Staat diese Rechtsansprüche 
noch nicht vorschrieb.

Viel zu wenig bekannt: Das CEDAW 
und die IstanbulKonvention
Nach diesem historischen Rückblick 
schloss Simone Eggler von Terre des 
Femmes mit ihrer Analyse der heuti-
gen Situation an und stellte im Detail 
die zwei wichtigsten Frauenkon-
ventionen vor: das CEDAW, das UN-
Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der 
Frau, und die Istanbul-Konvention, 
ein Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt. Letztere wurde vom 
Parlament in der letzten Session ra-
tifiziert. Dabei zeigte sich erneut das 
Spannungsfeld von Anspruch und 
Utopie, das auch heute noch gilt. Die 
zweite Problematik ist schlicht der 
Bekanntheitsgrad dieser Konventi-
onen: Wer weiss denn schon, dass 
man gestützt auf das CEDAW Klage 
erheben kann oder dass längst nicht 
alle Forderungen der Istanbul-Kon-
vention umgesetzt sind: Beispiels-
weise fordert diese eine nationale 
Hotline für Gewaltbetroffene oder 
die Kantone sind in der Pflicht, in 
puncto häusliche Gewalt genügend 
Schutzplätze bereitzustellen. Dass 
die Bekanntmachung dieser Konven-
tionen und entsprechende Bildungs-
arbeit eine wichtige Aufgabe der 
SP Frauen* sein muss, wurde in der 
Debatte schnell klar. Zudem wurde 
deutlich, dass wir in den Kantonen, 
Gemeinden und beim Bund unse-
re eigenen Magistratinnen in die 
Pflicht nehmen müssen, die juristi-
schen Spielräume, die sie durch diese 
Konventionen haben, auch im Sinne 
der Betroffenen zu nutzen. Und sie 
nicht aus Angst vor der SVP schon 
zum vornherein abzuschmettern. 

Mit dem Rechtsrutsch kommt der 
Angriff auf die Frauenrechte
Mit dem Angriff der SVP auf den 
Rechtsstaat beschäftigte sich auch 
der letzte Vortrag, gehalten von der 
Juristin Fanny de Weck. Sie präsen-
tierte den Inhalt der kommenden 
«Landesrechts-Völkerrechts»-Initi-
ative und deren Angriff auf die eu-
ropäische Menschenrechtskonven-
tion. Schnell wurde deutlich, worauf 
die SVP mit ihrer Initiative eigent-
lich abzielt: auf die Einschränkung 
von Spielräumen im Grundrechts-
schutz und das Unterdrucksetzen 
der Richterinnen und Richter. Denn 
die Initiative ist in erster Linie ein 
Angriff auf Schweizer Richterinnen 
und Richter sowie Behörden: Sie will 
juristische Möglichkeiten beseiti-
gen, die bereits heute nur erschwert 
zugänglich sind. Daher ist sie auch 
für Frauenrechte eine Gefahr.

Den Auftakt machte die Zürcher 
Schriftstellerin Annette Hug. In ih-
rem Referat warf sie einen Blick zu-
rück auf die Geschichte der Frauen-
bewegung und verknüpfte die femi-
nistische Eroberung der Menschen-
rechte mit vier diskussionswürdigen 
Thesen. 

Sie erläuterte im ersten Teil, wie 
die Menschenrechtserklärung der 
UNO im Kontext des Zweiten Welt-
krieges entstand und – mit einem 
Rückgriff auf Hannah Arendt – dass 
eine zentrale Grundfrage dabei 
war: «Wer hat das Recht, Rechte zu  
haben?».

Genau weil die Menschrechte 
allgemeingültig und universell an-
gedacht waren, entfalteten sie auch 
historisch ihr emanzipatorisches 

Natascha Wey, Co-Präsiden-
tin SP Frauen* Schweiz

Wer kennt schon das CEDAW oder 
die Istanbul-Konvention? Ihre  
Bekanntmachung und die entspre-
chende Bildungsarbeit muss eine 
Aufgabe der SP Frauen* sein. 



Mehr Demokratie leben
Die SP Graubünden hat ihren Regierungsrats-
kandidaten nicht am Parteitag erkoren, sondern 
in einer Vorwahl. Noch keine andere Partei in 
der Schweiz hat den Mut gehabt, diese Art der 
Demokratie zu leben.

erfolgt gewöhnlich an einem Partei-
tag. In Graubünden heisst das: Rund 
120 Personen entscheiden, wer die 
Kandidatin oder der Kandidat der 
SP wird. Der Parteitag nominierte 
im März 2017 aber nicht, sondern 
beschloss, offene Vorwahlen durch-
zuführen und nominierte Peyer und 
Thöny für diese Vorwahlen.

Offene Vorwahlen
Alle, die über 16 Jahre alt sind und in 
Graubünden ihren Wohnsitz haben, 
waren wahlberechtigt – unabhängig 
von der Farbe des Passes. SP-Mitglie-

der sowie Abonnentinnen und Abon-
nenten unserer Parteizeitschrift 
«Concret» erhielten das Wahlma-
terial automatisch zugestellt. Alle 
anderen mussten sich bis Ende Mai 
online (www.vorwahlen.ch) regist-
rieren, was mehr als 1000 Personen 
taten. Am 6. Juni wurde das Wahl-
material per Post zugestellt. Gewählt 
wurde am 25. Juni. Die Wählenden 
mussten einen Stimmrechtsausweis 
unterzeichnen, der festhielt: «Ich 
befürworte die Beteiligung der So-
zialdemokratischen Partei Graubün-
dens an der Regierung.»

Philipp Wilhelm, 
Präsident SP GR 
Lukas Horrer,  
Parteisekretär SP GR

Am 10. Juni 2018 wählt Graubünden. 
Die SP muss den Sitz des zurücktre-
tenden Martin Jäger verteidigen. Die 
Personalfindungskommission führ-
te viele Gespräche mit möglichen 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
Peter Peyer und Andreas Thöny sag-
ten schliesslich: «Ja, ich will Regie-
rungsrat werden.» Die Nomination 

Mehr Infos:  
www.vorwahlen.ch

Insgesamt 1475 Bündnerinnen und Bündner – 28 Prozent davon SP-Mit-
glieder – beteiligten sich an den Vorwahlen. Nicht-Parteimitglieder re-
gistrierten sich auf der Webseite und waren damit wahlberechtigt. Mit 
59,7 Prozent der Stimmen wurde Peter Peyer gewählt. Er tritt somit am  
10. Juni 2018 für die SP zu den Bündner Regierungsratswahlen an.
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Hast du Lust, dich während dreier Tage auf fast 2000 Meter über Meer mit 
über 120 anderen SPMitgliedern aus der ganzen Schweiz in Workshops und 
Diskussionen vertieft mit Fragen zu Gesellschaft und Politik auseinanderzusetzen?
Dann melde dich jetzt sofort an für die 4. Sommeruni der SP Schweiz vom  
3. bis 6. August in Chandolin (VS).
Das Anmeldeformular sowie das Detailprogramm finden sich unter www.spschweiz.ch/sommeruni

Warum Vorwahlen?
Wir glauben, dass eine Partei sich 
öffnen muss, um für Wählende at-
traktiv und interessant zu sein. Nur 
eine Partei, die spannend, transpa-
rent und für alle lesbar politisiert, 
hat Zukunft. Basiskampagne be-
deutet, direkt mit Wählenden zu 
sprechen. Vorwahlen auszurichten 
bedeutet, die Basiskampagne wei-
terzudenken und Wählende direkt 
in wichtige Entscheidungen einzu-
binden. Unsere Vorwahlen waren 
erstmalig in der Schweiz. Noch kei-
ne andere Partei hatte den Mut, die-
se Art der Demokratie zu leben.

Der Vorwahlkampf machte un-
sere Kandidaten bekannt: Es hingen 
Plakate, 17 Veranstaltungen fanden 
statt, Parteiexponentinnen und 
-exponenten bekannten öffentlich 
Farbe für ihren Kandidaten, Nicht-
Mitglieder verfassten Leserbriefe 
für ihren Favoriten, Hunderte von 
Gesprächen zwischen den Kandida-
ten und Wahlberechtigten wurden 
geführt. Und die Presse berichtete 
interessiert.

Einige Vertreterinnen und Ver-
treter der Medien, wenige Parteimit-
glieder oder der SVP-Mann Heinz 

Brand warfen uns vor, wir würden 
bloss «Polit-Marketing» betreiben 
– klar taten wir das. Unsere Stimm-
beteiligung ist regelmässig unter 
50 Prozent. Demokratie lebt dann, 
wenn sich möglichst viele beteiligen 
und mitentscheiden. Darum brau-
chen wir mehr, besseres Polit-Mar-
keting. Politik muss zugänglicher 
und offener werden. Gerade in Grau-
bünden ist mehr Offenheit ein poli-
tisches Zeichen gegen immer gleiche 
Seilschaften, die in immer gleichen 
Hinterzimmern die Entscheidungen 
treffen.

Es gewinnt der bessere Kandidat
Peyer oder Thöny? Beides sind 
waschechte Sozialdemokraten. Bei-
de können Regierungsrat. Daran 
zweifelt niemand in der Partei. Man 
hätte einen von beiden ohne Beden-
ken am Parteitag nominieren kön-
nen. Aber: Mit Vorwahlen wird jener 
Kandidat nominiert, der die besten 
Wahlchancen hat. Wer in einem 
bürgerlichen Kanton Regierungsrat 
werden will, muss zwei Dinge kön-
nen: überzeugen und mobilisieren. 
Vorwahlen sind dazu der beste Test. 
Die Vorwahl-Entscheidung kann in 

dieser Konstellation nicht schlech-
ter sein als die, die wir am Partei-
tag getroffen hätten. Ambitionier-
tes Ziel war, dass mindestens 1200 
Personen wählen würden. Das sind 
doppelt so viele, wie bei uns Mitglied 
sind. Letztlich wählten 1475 Bünd-
nerinnen und Bündner, davon wa-
ren 28% Parteimitglied.

Der Wahlsonntag
Mit 59,7 Prozent der Stimmen wurde 
Peter Peyer gewählt – herzliche Gra-
tulation an dieser Stelle! Jetzt bleibt 
rund ein Jahr Zeit, Peter Peyers Kam-
pagne für mehr Fortschritt in Grau-
bünden zu organisieren.

Und Andreas Thöny? Traf die 
Befürchtung des grossen Konflikts 
ein? Nein. Weil Andreas eben ist, 
wie er ist. Er machte am Wahlsonn-
tag unmissverständlich klar: «Peter, 
du hast meine volle Unterstützung 
für die kommenden Monate, wenn 
es darum geht, den Sitz der SP in 
der Bündner Regierung zu verteidi-
gen. Und ich rufe alle, die mir ihre 
Stimme gegeben haben, dazu auf, es 
mir gleichzutun. Peter, du kannst im 
kommenden Wahlkampf auf mich 
zählen!»

SOMMERUNI – LETZTE PLÄTZE ZU VERGEBEN!

Nur eine 
Partei, die 
spannend, 
transparent 
und für alle 
lesbar poli-
tisiert, hat 
Zukunft. 
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«Was hält die Welt im Innersten zusammen?» Goethes Faust ist an dieser meta-
physischen Frage gescheitert. Und gleich ginge es wohl auch den beiden Sozial-
wissenschaftlern Ulrich Brand und Markus Wissen. Sie widmen sich in ihrem 
neuen Buch «Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im 
globalen Kapitalismus» irdischen Fragen und zeigen überzeugend auf, was den 
globalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts zusammenhält – und weshalb er 
weltzerstörerisch wirkt.

Um diese paradoxe Situation zu 
erklären, führen Brand/Wissen das 
in Kapitel 3 des Buches ausführlich 
beschriebene Konzept der «imperi-
alen Lebensweise» ein. Das Konzept 
verbindet den Alltag der Menschen 
mit den gesellschaftlichen Struk-
turen, es nimmt die herrschenden 
Produktions-, Distributions- und 
Konsumnormen in den Blick. Die 
imperiale Lebensweise ist für viele 
Menschen, insbesondere die globa-
le Mittelklasse, durchaus attraktiv: 
Sie bedeutet (oder verspricht zu-
mindest) Konsum, Mobilität (etwa 
Städtetrips per Flugzeug), materiel-
len Wohlstand. Sie wird im Alltags-

verstand als Normalfall angesehen 
und ist damit im Sinne von Antonio 
Gramsci hegemonial.

Die Exklusivität gerät unter Druck
Seine Sprengkraft entwickelt das 
Konzept der imperialen Lebenswei-
se dadurch, dass es systematisch sei-
ne beiden Seiten zusammenbringt: 
Der schweizerische (deutsche, fran-
zösische, US-amerikanische) Alltag 
eines «Durchschnittsmenschen» 
wird wesentlich erst durch die Aus-
beutung von Menschen (in beson-
derem Ausmass Frauen!) und Natur 
andernorts ermöglicht. Die imperi-
ale Lebensweise ist nur exklusiv zu 
haben, sie braucht immer ein Aus-
sen, um die eigenen Kosten zu ver-
lagern, zu externalisieren. An dieser 
Stelle lässt sich der Bezug zum Auf-
kommen der Neuen Rechten herstel-
len. Weil immer mehr Ökonomien 
(Stichwort: «Schwellenländer») auf 
dieses Aussen zugreifen wollen 

Pascal Zwicky, 
???

Fake-News, selektive Wahrnehmun-
gen, Filter-Bubbles, ideologische 
Verblendung. Was man auch ins Feld 
führt, es ändert nichts daran, dass es 
heute ein relativ breites – zumindest 
latentes – Bewusstsein dafür gibt, 
dass die Art und Weise, wie in den 
Gesellschaften des globalen Nor-
dens (und zunehmend auch in den 
sogenannten Schwellenländern) 
gelebt wird, nicht gerecht und nicht 
nachhaltig ist. Obwohl das so ist, 
sind wir aber bislang grandios da-
ran gescheitert, die Dinge wirklich 
zu verändern und die notwendigen 
sozial-ökologischen Transformati-
onsprozesse voranzubringen. 

Übers Wochenende mal kurz davonfliegen … Der schweizeri-
sche (deutsche, französische, US-amerikanische) Alltag eines 
«Durchschnittsmenschen» wird wesentlich erst durch die 
Ausbeutung von Menschen (in besonderem Ausmass Frauen!) 
und Natur andernorts ermöglicht.

Imperiale Weltzerstörung

Pascal Zwicky,  
Projektleiter  
Themenmanagement
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(Beispiel: Chinas Land Grabbing in 
Afrika) und gleichzeitig auch der 
zivilgesellschaftliche Widerstand 
in ausgebeuteten Ländern wächst 
(etwa in Lateinamerika), werden die 
Verteilungskämpfe härter. In den 
kapitalistischen Zentren, in Europa 
oder den USA, wird verzweifelt ver-
sucht, die «eigene» (imperiale) Le-
bensweise über nationalistische Ab-
schottung und autoritäre, patriar-
chale wie rassistische Ausgrenzung 
exklusiv zu halten. Der reaktionäre 
Backlash, den wir heute erleben, 
gründet in jener Exklusivität, die, 
und das scheint mir entscheidend, 
«im Normalbetrieb der imperialen 
Lebensweise immer schon angelegt 
[ist]» (S. 15). 

Die imperiale Lebensweise  
als Kompromiss
In den Kapiteln 4 und 5 zeichnen die 
Autoren die historische Entstehung 
der imperialen Lebensweise ab dem 
16. Jahrhundert nach, insbesondere 
die Prozesse ihrer globalen Verallge-
meinerung und Vertiefung ab Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Sie betonen 
die in kritischen Debatten oft verges-
sene Tatsache, dass die kapitalisti-
sche Globalisierung «in den Zentren 
auf einem neuen Kompromiss zwi-
schen Eliten und Subalternen – und 
hier insbesondere den Mittelklassen 
– [beruht], der im Kern eine neuer-
liche Vertiefung der imperialen Le-
bensweise beinhaltet. Dieser Kom-
promiss wird von vielen Menschen 
geduldet und aufgrund der durch 
ihn gestützten materiellen Konsum-
möglichkeiten sogar mehrheitlich 
gutgeheissen» (S. 99). Anstelle von 
internationaler Gerechtigkeit und 
Solidarität triumphiert eine «Not 

in my Backyard»-Mentalität. Etwas 
zynisch zugespitzt: Solange man in 
London, Mailand, Stockholm oder 
Zürich kaum etwas von den negati-
ven Folgen der imperialen Lebens-
weise mitbekommt, gibt es keinen 
Grund für radikale Veränderungen 
der Verhältnisse. 

Heute findet die systematische 
und ungeschönte Ausbeutung von 
Mensch und Natur in Ländern wie 
Bangladesch, Nigeria, Tibet oder 
Tansania statt. Diese kapitalgetrie-
bene Externalisierung wird nicht 
selten durch militärische Gewalt 
und die Zusammenarbeit mit Dik-
tatoren und korrupten Eliten «vor 
Ort» durchgesetzt. Ihre Logik findet 
sich aber auch in den «Freihandels-
verträgen» wie TTIP oder TiSA, mit 
deren Hilfe die Herrschaft der ka-
pitalistischen Zentren abgesichert 
werden soll. Von der Sozialdemo-
kratie fordert das Konzept der impe-
rialen Lebensweise ihre Errungen-
schaften (z. B. den Wohlfahrtsstaat) 
und Forderungen (z. B. nach mehr 
Wachstum) kritisch zu reflektieren.

Gefragt ist eine transformatorische 
Politik
Wer immer noch denkt, dass ein 
«grüner Kapitalismus» eine rea-
listische Antwort auf die heutigen 
Herausforderungen sein kann, dem 
sei Kapitel 7 besonders zur Lektüre 
empfohlen. Wer sich hingegen für 
die echten Alternativen interessiert, 
der kann direkt zum Schlusskapitel 
übergehen. Darin argumentieren die 
Autoren, die beschränkte Wirksam-
keit der bisherigen Nachhaltigkeits- 
und Klimapolitik verweise auf ein 
grundlegendes Problem: Die imperi-
ale Lebensweise, der eigentliche Pro-
blemkern der multiplen Krise, blei-
be von den etablierten politischen 
Kräften – Sozialdemokratie inklusi-
ve – grösstenteils unangetastet. Was 
es braucht, ist die Entwicklung einer 
solidarischen und demokratischen 
Lebensweise, die die imperiale ab-
lösen kann. Und Lebensweise heisst 
auch hier nicht einfach individueller 
Lebensstil, sondern das ganze Bün-
del von Produktionsverhältnissen, 
Alltagsverhalten und Konsumnor-
men. «Gegenhegemonie gegen die 
imperiale Lebensweise bedeutet 
also neben Auseinandersetzungen 
um andere Regeln, um politische 
und wirtschaftliche Strategien, um 
Investitionen und die Verfügung 
über Produktionsmittel auch, be-
stimmte Formen des Alltags nicht 

mehr leben zu wollen beziehungs-
weise ganz praktisch nicht mehr 
zu leben» (S. 178). Brand/Wissen 
gehen davon aus, dass ein solches 
gegenhegemoniales Projekt tenden-
ziell durch gesellschaftliche Mitte-
unten-Bündnisse getragen wird, 
und sie appellieren an «dissidente 
progressive Eliten», ins Lager ei-
ner transformatorischen Linken zu 
wechseln. Eine solche Linke macht 
sich für radikale Reformen stark, die 
im Hier und Heute ansetzen, aber 
über die bestehenden Verhältnisse, 
den Kapitalismus, hinausweisen. 
Gefragt sind Strategien, die – wie 
das etwa im SP-Positionspapier zur 
Wirtschaftsdemokratie von 2016 
skizziert ist – zivilgesellschaftliche 
(auch unternehmerische) Initiativen 
von unten mit parlamentarischer 
Politik zu verbinden versuchen und 
für gesellschaftliche Lernprozesse 
notwendige Freiräume und emanzi-
patorische Alternativen institutio-
nell absichern. 

IDENTITÄTSPOLITIK  
UND SOZIALE FRAGE

Der neue Rechts-
nationalismus hat 
sich längst im politi-
schen Feld fest-
geschrieben und 
die soziale Frage 
erfolgreich besetzt. 
Dem stehen die lin-
ken Kräfte schein-
bar machtlos ge-
genüber. Nicht nur 
scheinen ihnen die 
genuinen sozialen 
Klassen zu entglei-

ten. Die Linke hat es bisher auch kaum geschafft, 
einen Resonanzraum zu organisieren, der für eine 
politische Orientierung konstitutiv ist.
Wie könnte ein linkes «Wir» gedacht werden? Ist 
dies überhaupt wünschenswert?
Widerspruch 69 diskutiert, ob und wie die Linke 
ein Wiedererlangen kollektiver Identitäten 
braucht, um die soziale Frage wieder von links zu 
stellen. Die Aufsätze, Essays und Thesenartikel 
versuchen, Wege und Probleme aufzuzeigen, wie 
ein linkes «Wir» in Anbetracht der delikaten poli-
tischen Situation gedacht werden kann.

Widerspruch 69: Identitätspolitik und soziale 
Frage, 184 S., Fr. 25.–, Juni 2017

www.widerspruch.ch

Brand, Ulrich/Wissen, Markus (2017):  
Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung  
von Mensch und Natur im globalen  
Kapitalismus. München: oekom verlag.  
224 Seiten.
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GÖSSI-GLOSSE: PETRA UND  
DIE LACHENDE KREISSÄGE

Der Freisinn übt sich im Links-
blinken: Mit Blick auf die Renten-
reform warnt die FDP eindringlich 
vor einer «unsozialen Zwei-Klas-
sen-AHV». Das ist, wie wenn die 
Kirche vor Frömmigkeit warnen, 
der Metzger vegane Ernährung 
propagieren oder wir uns um den 
Kapitalismus sorgen würden. Dabei 
zeigt sich Frau Gössi erfrischend 
wendig: Sie kann in einem Satz das 
«unsoziale Giesskannenprinzip» 
geisseln und die himmelschreiende 
Ungerechtigkeit anprangern, dass 
nicht alle 70 Franken mehr AHV 
erhalten.

Überhaupt: Die Schwyzer Un-
ternehmensberaterin mit dem ver-
meintlich grossen Herz für die klei-
nen Leute mit kleinen Renten hat 
im Moment einen Lauf: «Gössi löst 
Abstimmungskampf aus» titelt der 
Blick. Gottseidank! Man stelle sich 
vor, der hätte einfach nicht stattge-
funden. Ihre grösste Sorge: AHV-
Renten, die ins Ausland fliessen. 
Wenn Gewinne, Arbeitsplätze und 
Unternehmen ins Ausland gehen, 
ist das eine feine Sache. Aber Men-
schen, die hart arbeiten, Beiträge 
bezahlen und sich einfach mit ihrer 
Minimalrente ins Ausland absetzen 
und hier auf Ergänzungsleistungen 
verzichten? Das geht natürlich über-
haupt nicht!

Es war ein grossartiger Kampa-
gnen-Stunt. Ein bisschen so, wie 
wenn man lachend in eine Kreissäge 
greift – bildlich gesprochen. Nicht 
nur die Auslandschweizer «kochen 
vor Wut» (wahrscheinlich ein Moi-
tié-Moitié von Gerber). Und die Gös-
si erklärt sich, wiederholt: «Ich bin 
kein Ausländer-Feind», beschwich-
tigt sie im Tages-Anzeiger beleidigt 
und unverstanden. Das stimmt viel-
leicht sogar. Aber eine AHV-Feindin, 
das ist sie auf jeden Fall. Merke: Die 
FDP-Chefin biegt rechts ab! Immer, 
auch nach einem Nein zur Renten-
reform Ende September. Dort winkt 
und wartet sehnsüchtig Rentenalter 
67 für alle. Das ist dann keine Zwei-
Klassen-AHV. Eher Holzklasse.

STEFAN KRATTIGER

ROT
STICH

Rechter/linker Populismus?
Ausgabe 169, «Mittelstand, ein antilinkes Konzept», Seiten 16/17

Populismus meint in erster Linie, dem Volke nach dem Munde zu reden. Also so zu tun, 
als ob man die Interessen des Volkes vertreten würde, ohne dass dies im ureigensten 
Sinne der entsprechenden Strömung stünde. Dies zeigt sich weniger stark bei den rech-
ten, nationalistischen Parteien, die in ihrer primitiven Rhetorik eher noch den «Volks-
zorn» zu vertreten mögen. Sie instrumentalisieren die tiefe Unzufriedenheit grosser 
Teile der Bevölkerung mit ihrer Lebenssituation, um damit letztendlich die Privilegien 
der herrschenden und ihrer Klientel zu sichern.
Deutlicher zeigt sich der Charakter des Populismus allerdings bei den bürgerlichen Par-
teien als Vertretern der besitzenden Klasse. Sie, die mit dem Dilemma leben müssen, mit 
ihrer wahren Interessenvertretung dem absolut minderheitlichen Teil der Bevölkerung 
gerecht zu werden; zu ihrer demokratischen Legitimität aber eine Mehrheit der Bevölke-
rung hinter ihren vermeintlich volksnahen Absichten scharen müssen. Daher verstreuen 
sie Brosamen an das Volk, um den Kuchen für den kleinen Teil der Profiteure zu sichern.
Populismus meint also, dass man so tut, als würde man die Interessen des ganzen Vol-
kes vertreten, in Wirklichkeit aber nur daran interessiert ist, ein ungerechtes System zu 
erhalten.
Linken Populismus kann es in diesem Sinne nicht geben, weil linke, soziale, ökologische, 
solidarische Politik real die wesentlichen Interessen von 99 Prozent des Volkes vertritt 
– was auch heissen muss, die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, ihre eigenen, legiti-
men, mehrheitsfähigen Interessen durch eigene Anstrengungen durchzusetzen!
«Dem Volke dienen» liegt also Welten vom Populismus entfernt!

Beni Gnos, Allschwil

AHV-Revision
Ausgabe 169, «Pro/Contra Altersvorsorge 2020», Seite 4

Auch ich schlucke die Kröten, ohne die ein Kompromiss in der politischen Realität der 
Schweiz nie zustande kommt, und stimme Ja zur Rentenreform. 
Nicht schlucken mag ich aber die Argumentation einiger SP-ExponentInnen wie der 
Basler Nationalrätin Silvia Schenker, die es als positiv werten, dass «die Kürzungen bei 
den Witwenrenten (…) wieder aus der Vorlage entfernt» wurden (siehe Links 169/2017, 
S. 4). Schon im Rahmen der 9. AHV-Revision 1978 haben wir Feministinnen in der SP 
zivilstandsunabhängige Renten in die Diskussion eingebracht und unter diesem Titel 
gefordert, die Witwenrenten seien zugunsten wesentlich erhöhter Waisenrenten abzu-
schaffen. Passiert ist in dieser Sache nichts, nachdem das Parlament selbst die 11. AHV-
Revision versenkt hat und damit auch die teilweise Umlagerung von Leistungen von der 
Witwen- zur Waisenrente.
Trotzdem: Packen wir's an und setzen uns ein für ein Ja des ganzen Stimmvolks zur AHV-
Revision 2017.

Yvonne Lenzlinger, SP Winterthur

LANDESSTREIK-TAGUNG

100 Jahre Landesstreik: 
Ursachen, Konfliktfelder,  
Folgen. Eine historische 
Tagung für Interessierte.  
Mittwoch, 15. November 2017, 
9.15 – 17 Uhr, Hotel 
National, Hirschengraben 24, 
3011 Bern. 

www.generalstreik.ch
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AGENDA 2017/2018

3. – 6. AUGUST
Sommeruni  

Chandolin VS

26. AUGUST
Auftaktveranstaltung  
Wirtschaftskonzept

Bern

2. SEPTEMBER 
Mitgliederversammlung  

SP Frauen* Schweiz 
Bern, Progr

24. SEPTEMBER
Abstimmungen

14. OKTOBER
Delegiertenversammlung

Olten

1. NOVEMBER
Abstimmungen

3. NOVEMBER
Jubiläumsfest «100 Jahre  

SP Frauen* Schweiz» 
Bern, Progr

11. NOVEMBER
Herbstanlass SP60+, Zürich

2018

24. FEBRUAR 
Delegiertenversammlung

23. JUNI
Delegiertenversammlung

1./2. DEZEMBER
Parteitag

Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften

Mehr Sorgearbeit mit weniger 
Geld D2.1.1712
24. August, Hotel Bern, Bern
Care-Ökonomie, bezahlte und 
unbezahlte Sorgearbeit, gewerk-
schaftliche Strategien gegen die 
zunehmende Ökonomisierung
ReferentInnen: Danièle Lenzin 
(Unia), Anja Peter (Unia), Angela 
Zihler (vpod)

Die Krise, der Euro und die 
Schweiz D2.1.1708
31. August, Restaurant Aarhof, 
Olten
Ursachen und Folgen der Krisen, 
Geld- und Wirtschaftspolitik  
in Europa und der Schweiz,  
Ungleichheit, gewerkschafts-
politische Antworten 
Referenten: David Gallusser  
(Ökonom), Daniel Kopp (Ökonom)

Mitgestalten als Personal
vertretung D1.7.1712
5. – 6. September, Hotel Flora 
Alpina, Vitznau
Mitgestaltungsfelder einer PV, 
Mitwirkungsformen, Beteiligung 
an Projekten und in Arbeits-
gruppen, Zusammenarbeit mit 
Führungskräften, Stabsstellen, 
Projektleitenden und Gewerk-
schaften, Einbezug der Mit-
arbeitenden
Referent: Peter Lüthi (Team-  
und Organisationsberater)

Unfall – Krankheit – Invalidität: 
Sozialversicherungen unter  
der Lupe D1.8.1712
11. – 12. September, Solbadhotel, 
Sigriswil
Funktionsweise, Leistungen, 
Anspruchsvoraussetzungen und 
Finanzierung von UV, KV und IV, 
politische Streitfelder, Zukunfts-
perspektiven und gewerkschaft-
liche Positionen
Referentinnen: Anna Sax (Gesund-
heitsökonomin), Christine Goll 
(Movendo)

KollegInnen in schwierigen  
Situationen beraten D1.7.1710
13. – 14. September, Seminarhaus 
Boldern, Männedorf ZH
Rolle der PV bei individuellen 
Anliegen einzelner Mitarbeitender, 
rechtliche Grundlagen und Abläu-
fe, Gesprächsführung
Referent: Roland Christen (Organi-
sationsentwickler/Mediator)

Aufbauseminar für Mitglieder 
von Personalvertretungen 
D1.7.1706
18. – 20. September, Solbadhotel, 
Sigriswil
Erfahrungsaustausch und Stand-
ortbestimmung, Erfolgsfaktoren 
für die PV-Arbeit, Beteiligung 
der Mitarbeitenden, Sitzungs-
gestaltung, Gesprächsführung, 
Handlungsmöglichkeiten für eine 
bessere Arbeitswelt 
Referent: Peter Lüthi (Team- und 
Organisationsberater)

Medienarbeit: professionell  
und praxisnah D1.8.1715
21. – 22. September, Fortbildungs-
zentrum, Oberdorf SO
Grundlagen der Medienarbeit, die 
richtige Botschaft in der richtigen 
Form, Körpersprache, Sprechre-
geln, Atemtechnik, Umgang mit 
Lampenfieber
Referentin: Bruna Fossati (Fach-
frau für Kommunikation und 
Organisationsentwicklung)

Schreibwerkstatt D1.8.1716
25. – 26. September, Computer-
schule, Bern
Texte kritisch lesen, lustvoll und 
sorgfältig schreiben, komplexe 
Verhältnisse verständlich und 
ohne Phrasendrescherei darstel-
len, Artikel und LeserInnenbriefe 
in frischer Sprache verfassen
Referent: Stefan Keller (Journalist 
und Autor)

Anmeldung: www.movendo.ch, 
info@movendo.ch oder  
031 370 00 70 

Die Kosten für mindestens 
eine Weiterbildung werden für 
Gewerkschaftsmitglieder von 
ihrer Gewerkschaft getragen. Mit 
deiner Anmeldung klären wir die 
Kostenfrage ab und informieren 
dich unverzüglich. SP-Mitglieder, 
die nicht Gewerkschaftsmitglied 
sind, profitieren vom reduzierten 
Tarif von Fr. 250.– statt Fr. 390.– 
resp. Fr. 300.– statt Fr. 450.– pro 
Kurstag. Weiter kann bei Simon 
Roth (SP Schweiz, simon.roth@
spschweiz.ch) finanzielle Unter-
stützung beantragt werden.
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